
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – Arbeitskräfteüberlassung der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH 
Stand: 01.12.2023 

1. Geltung 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Rechtsgeschäfte zwischen der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH („Überlasser“) 
und dem Kunden („Beschäftiger“) in Zusammenhang mit der Überlassung von Arbeitskräften, insbesondere auch für sämtliche künftigen Folge- und 
Zusatzbeauftragungen. Die AGB und sonstige Bestimmungen des Vertrages gelten auch dann fort, wenn der Überlasser Arbeitskräfte über die 
ursprünglich vereinbarte oder geplante Überlassungsdauer zur Verfügung stellt oder wenn die Anforderung von Arbeitskräften mündlich erfolgt. 
Weiters gelten insbesondere das Arbeitskräfteüberlassungsgesetzt („AÜG“) und alle weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften und Kollektivverträge. 
Mit Vertragsabschluss, spätestens mit Inanspruchnahme der Leistung, gelten die AGB als angenommen und bilden somit einen integrierenden 
Bestandteil des Vertrages (Überlassungsvereinbarung) zwischen der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH und dem Auftraggeber (Beschäftiger).  

1.2. Wird ausnahmsweise die Geltung anderer Vertragsbedingungen ausdrücklich und schriftlich von beiden Vertragsparteien vereinbart, ergänzen diese 
AGB die Rahmen- oder Einzelvereinbarungen, nicht widersprechende Bestimmungen bleiben bestehen.  

1.3. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltende Fassung der AGB. Änderungen und Ergänzungen zu diesen AGB und zum 
Einzelvertrag bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.  

1.4. Überlassene Arbeitskräfte sind weder zur Abgabe von Willenserklärungen noch zum Inkasso berechtigt. 

2. Vertragsabschluss und Kündigung 

2.1. Angebote des Überlassers sind freibleibend. Der Vertrag kommt entweder durch Unterfertigung des Angebotes oder der Auftragsbestätigung durch 
den Beschäftiger zustande. Werden diese Vertragsunterlagen vom Beschäftiger nicht unterfertigt, kommt der Vertrag dadurch zustande, dass die 
überlassenen Arbeitskräfte nach Übermittlung des Angebotes oder einer Auftragsbestätigung mit ihrem Arbeitseinsatz beginnen oder vom 
Beschäftiger eigesetzt werden.  

2.2. Der Überlassungsvertrag hinsichtlich der jeweiligen überlassenen Arbeitskraft kann von beiden Seiten unter Einhaltung einer Frist von 14 Werktagen 
vor dem letzten Einsatztag der Arbeitskraft schriftlich gekündigt werden, soweit nicht in der Auftragsbestätigung Abweichendes vereinbart ist.  

3. Leistungsgegenstand: 

3.1. Der Überlasser erklärt über eine aufrechte Berechtigung für die Ausübung des Gewerbes der Arbeitskräfteüberlassung zu verfügen.  
3.2. Leistungsgegenstand ist die Bereitstellung von Arbeitskräften. Die Dienstnehmer der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH arbeiten unter der 

Führung, Weisung und Verantwortung des Auftraggebers (Beschäftigers). Der Überlasser schuldet weder die Erbringung bestimmter Leistungen noch 
einen Erfolg. 

3.3. Der Überlasser ist berechtigt, in Vertragsunterlagen namentlich angeführte oder überlassene Arbeitskräfte jederzeit durch andere gleichwertige 
Personen zu ersetzen. 

4. Verrechnungsbasis Arbeitskräfteüberlassung - Effektivstundensatz 

4.1. Die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH verrechnet an den Beschäftiger auf Basis der effektiven Arbeitszeit nach den im jeweiligen Einzelvertrag 
sowie diesen AGB und allfälligen Anhängen getroffenen Vereinbarungen. Soweit der überlassenen Arbeitskraft Dienstreisen (inkl. Spesen, Diäten u.A.) 
zu vergüten sind, sind auch diese entgeltpflichtig. Werden Arbeitskräfte ohne vorheriges Angebot des Überlassers angefordert, so kann dieser ein 
angemessenes Entgelt fordern. Allfällige überlassenen Arbeitskräfte zu gewährende Einmalzahlungen können vom Überlasser gegenüber dem 
Beschäftiger geltend gemacht werden. Sollten Arbeitskräfte über einen vereinbarten oder voraussichtlichen Endtermin hinaus beschäftigt werden, 
gilt die getroffene Entgeltvereinbarung auch darüber hinaus. 

4.2. Ändern sich nach Vertragsabschluss aufgrund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher  Anpassungen sowie anzuwendender Betriebsvereinbarungen 
des Beschäftigers die Entlohnungsgrundlagen für die überlassenen Arbeitskräfte, führt dies automatsch, im selben prozentuellen Ausmaß wie die 
Entlohnungserhöhung, zur Erhöhung des vom Beschäftiger zu bezahlenden Entgelts.  

4.3.  Bei Streik, Aussperrung, vorübergehender Betriebsstilllegung, während der Dauer von Betriebsversammlungen und dergleichen im Betrieb des 
Beschäftigers behält die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH den vereinbarten Entgeltanspruch, auch wenn die Arbeit im Betrieb des Beschäftigers 
ruht. Der Beschäftiger hat die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH umgehend zu verständigen, sobald ihm bekannt wird, dass derartige Ereignisse 
bevorstehen.  

4.4. Das Honorar ist zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe ohne jeden Abzug und spesenfrei zu bezahlen. Der 
Überlasser ist zur wöchentlichen Abrechnung berechtigt. 

4.5. Die Rechnung ist bei Erhalt fällig. Wird die Rechnung nicht binnen zehn Tagen ab Zugang schriftlich beanstandet, gelten die darin verrechneten 
Stunden und die Höhe des Honorars als anerkannt. 

4.6. Bei Zahlungsverzug werden die gesetzlichen Verzugszinsen nach § 456 UGB  verrechnet. 
4.7. Grundlage für die Abrechnung sind die vom Beschäftiger oder dessen Gehilfen vor Ort zumindest einmal wöchentlich zu unterschreibenden 

Zeitnachweise (Tätigkeitsnachweise) oder die Auswertungen aus den elektronischen Zeiterfassungssystemen des Beschäftigers. Werden die 
Zeitnachweise weder vom Beschäftiger noch seinen Gehilfen unterfertigt, ist der Überlasser – sofern es sich um einen Einsatz bei einem Kunden des 
Beschäftigers handelt – berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Zeitnachweise vom Kunden des Beschäftigers unterfertigen zu lassen. Mit der 
Unterfertigung der Zeitnachweise durch den Beschäftiger, dessen Gehilfen oder den Kunden des Beschäftigers werden die geleisteten Stunden 
rechtsverbindlich festgestellt. Werden die Zeitnachweise auf Seiten des Beschäftigers nicht unterfertigt, sind die Aufzeichnungen des Überlassers 
Basis für die Abrechnung. Die Beweislast dafür, dass die in diesen Aufzeichnungen angeführten Stunden tatsächlich nicht geleistet wurden, trägt der 
Beschäftiger. 

4.8. Unterbleibt der Einsatz von überlassenen Arbeitskräften aus Gründen, die nicht vom Überlasser verschuldet worden sind, bleibt der Beschäftiger zur 
vollen Entgeltsleistung verpflichtet. Dies gilt auch wenn der Beschäftiger die überlassenen Arbeitnehmer – aus welchen Gründen auch immer – nicht 
zur Arbeitsleistung einsetzt. 



5. Rechte und Pflichten des Beschäftigers 

5.1.  Für die Dauer der Überlassung gilt der Beschäftiger als Arbeitgeber der überlassenen Arbeitskraft und ist verpflichtet, sämtliche gesetzliche 
Bestimmungen, wie etwa AÜG, ASchG, GIBG und AZG zu beachten und für die Beachtung durch seine Mitarbeiter zu sorgen. Im Weiteren ist der 
Auftraggeber verpflichtet die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH über verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art, die sich auf Aspekte der 
Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen, zu informieren. Dies gilt zum Beispiel für Betriebsurlaub, arbeitszeitfreie Tage oder Mehr- bzw. 
Überstundenarbeit. 

5.2. Die für die Überlassung wesentlichen Informationen hat der Beschäftiger dem Überlasser vor deren Beginn mitzuteilen. Dazu gehört insbesondere 
Beginn, voraussichtliche Dauer und Ort des Arbeitseinsatzes, die benötigte Qualifikation der überlassenen Arbeitskräfte, die damit verbundene 
kollektivvertragliche Einstufung in den im Beschäftigerbetrieb für vergleichbare Arbeitnehmer für vergleichbare Tätigkeiten anzuwendenden 
Kollektivvertag sowie über die im Beschäftigerbetrieb geltenden wesentlichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, welche in verbindlichen 
Bestimmungen allgemeiner Art festgelegt sind und sich auf die Aspekte der Arbeitszeit und des Urlaubs beziehen. Dies gilt im Fall des § 10 Abs. 1 
letzter Satz AÜG auch für verbindliche Bestimmungen allgemeiner Art das Entgelt betreffend. Ist in Betriebsvereinbarungen oder schriftlichen 
Vereinbarungen mit dem Betriebsrat des Beschäftigers die Lohnhöhe geregelt, hat der Beschäftiger dies dem Überlasser vor Abschluss des Vertrages 
schriftlich mitzuteilen.  Dies gilt auch bei Akkord- oder Prämienarbeit. 

5.3. Der Beschäftiger hat den Überlasser vor Beginn der Überlassung über die Leistung von Nachtschwerarbeit im Sinne des Art VII. des NSchG und von 
Schwerarbeit im Sinne der §§ 1 bis 3 SchwerarbeitsVO zu informieren. 

5.4. Der Beschäftiger ist verpflichtet, die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH vor der Überlassung über die erforderliche Eignung und die erforderlichen 
Fachkenntnisse, über die erforderliche gesundheitliche Eignung und Untersuchungserfordernisse, über die Notwendigkeit einer besonderen 
ärztlichen Überwachung sowie über sämlichte Sicherheitsaspekte (insb. besondere Gefahren) des Arbeitsplatzes des überlassenen Arbeitnehmers zu 
informieren und der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten und zu den Tätigkeitsorten 
des überlassenen Arbeitsnehmers zu gewähren. Der Auftraggeber und die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH sind verpflichtet auch den 
überlassenen Arbeitnehmer entsprechend zu informieren. Die Überlassung darf nur erfolgen, wenn die allenfalls erforderlichen Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen durchgeführt wurden und keine bescheidmäßige Feststellung der gesundheitlichen Nichteignung der überlassenen Arbeitskraft 
erfolgt ist, wovon sich der Auftraggeber zu überzeugen hat. Die für die Tätigkeit der Dienstnehmer der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH 
notwendigen arbeitsmedizinischen Vorsorge-, Eignungs- und Folgeuntersuchungen werden vom Auftraggeber bei Auftragserteilung und, sowie 
erforderlich, laufend benannt und veranlasst. Der Beschäftiger hat auf eigene Kosten die erforderlichen Unterweisungen, Aufklärungen und 
Gefahrenabwehrmaßnahmen vorzunehmen (Schutzbekleidung und -einrichtungen, Sicherheitsvorkehrungen und –maßnahmen) und der 
überlassenen Arbeitskraft die erforderlichen Werkzeuge, Ausrüstungen, Arbeitsmittel und Arbeitsschutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen sowie 
die Kosten allenfalls erforderlicher medizinischer Untersuchungen zu tragen.  

5.5. Der Beschäftiger wird die überlassenen Arbeitskräfte nur entsprechend der vertraglich vereinbarten Qualifikation und zu dem vereinbarten Einsatz 
einsetzen. Er wird den überlassenen Arbeitskräften keine Anweisungen zu Tätigkeiten geben, zu denen diese nicht überlassen sind. Die Überlassung 
der Flach & Barfigo Dienstnehmer durch den Auftraggeber an Dritte ist unzulässig. 

5.6. Sollte der Beschäftiger Weiterbildungsmaßnahmen, die zu einer Höherqualifikation der überlassenen Arbeitskräfte führen können, setzen oder sich 
Umstände, die der Beschäftiger dem Überlasser mitgeteilt hat , ändern, wird der Beschäftiger den Überlasser darüber umgehend informieren. 
Unterlässt der Beschäftiger eine solche Verständigung hat er dem Überlasser alle daraus erwachsenden Nachteile zu ersetzen. Ergibt sich durch 
Weiterbildung eine andere Einstufung in den Kollektivvertag des Beschäftigers, ist der Überlasser berechtigt, das Honorar in demselben prozentuellen 
Ausmaß in dem das Entgelt gegenüber der überlassenen Arbeitskraft anzupassen ist ab dem Zeitpunkt der Höherqualifikation anzuheben. 

5.7. Der Beschäftiger hat den überlassenen Arbeitskräften während der Überlassung unter den gleichen Bedingungen wie seinen eigenen Arbeitskräften 
Zugang zu den Wohlfahrtseinrichtungen und –maßnahmen (insbesondere Kinderbetreuungseinrichtungen, Gemeinschaftsverpflegung und 
Beförderungsmittel) im Betrieb zu gewähren und über offene Stellen im Betrieb durch allgemeine Bekanntgabe zu informieren. 

5.8. Der Beschäftiger hat insbesondere bei der Auswahl der Arbeitskräfte, während der Dauer der Überlassung und bei Beendigung der Überlassung die 
Gleichbehandlungsvorschriften und Diskriminierungsverbote zu beachten. 

5.9. Unterlässt der Beschäftiger eine gesetzliche oder vertragliche (Informations-)Pflicht, hat er dem Überlasser allfällige sich daraus ergebende Schäden 
zu ersetzen. 

5.10. Der Beschäftiger hat den Überlasser längstens 14 Tage vor dem Ende einer jeden Überlassung von deren  Ende schriftlich zu informieren, sofern die 
Überlassung mehr als drei Monate dauert und das Ende der Überlassung nicht auf objektiv unvorhersehbare Ereignisse zurückzuführen ist, damit die 
Flach & Barfigo Personalleasing GmbH ihre Mitteilungspflicht an die überlassene Arbeitskraft gemäß §12 Abs. 6 AÜG erfüllen kann.  

5.11. Der Beschäftiger nimmt zur Kenntnis, dass er nach Ablauf des vierten Jahres einer Überlassung für die weitere Dauer der Überlassung Arbeitgeber im 
Sinne des Betriebspensionsgesetzes ist und daher die überlassenen Arbeitskräfte in allenfalls bestehende Betriebspensionsregelungen einzubeziehen 
hat. 

 
6. Rechte und Pflichten des Überlassers: 

6.1. Der Überlasser ist zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen des Beschäftigers berechtigt den Ort des Arbeitseinsatzes zu betreten und 
erforderliche Auskünfte einzuholen. 

6.2. Erscheint eine Arbeitskraft aus welchem Grund auch immer nicht am vereinbarten Einsatzort oder Arbeitsplatz, hat der Beschäftiger den Überlasser 
hievon umgehend in Kenntnis zu setzen. Der Überlasser wird in solchen Fällen möglichst rasch eine Ersatzarbeitskraft zur Verfügung stellen. 

6.3. Der Überlasser ist verpflichtet bei Endigung der Gewerbeberechtigung den Beschäftiger schriftlich zu informieren. 
 
7. Vorzeitige Beendigung des Vertrages 

7.1. Die Vertragspartner sind berechtigt, den Vertrag vorzeitig ohne Einhaltung von Fristen oder Terminen aufzulösen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 

 a) der Beschäftiger mit einer Zahlung, zu der dieser gegenüber dem Überlasser verpflichtet ist, trotz Mahnung mehr als sieben Tagen in Verzug ist; 
 b) einer der Vertragspartner trotz schriftlicher Aufforderung zur Unterlassung des anderen weiter gegen wesentliche gesetzliche oder vertragliche 

Bestimmungen verstößt; 
 c) der Beschäftiger trotz Aufforderung die Arbeitnehmerschutz- oder Fürsorgepflichten gegenüber den überlassenen Arbeitskräften nicht 

nachkommt; oder 
 d) der Überlasser wegen höherer Gewalt, Krankheit oder Unfall einer oder mehrerer Arbeitskräfte keine geeignete Ersatzarbeitskraft zur Verfügung 

stellen kann. 
 
 



 
7.2. Der Überlasser ist weiters bei Vorliegen eines wichtigen Grundes von jeder Leistungsverpflichtung befreit und zur sofortigen Zurückberufung der 

überlassenen Arbeitskräfte berechtigt. Hat der Beschäftiger dies zu vertreten, hat er dem Überlasser den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, 
so etwa das Entgelt bis zum ursprünglich beabsichtigten oder vereinbarten Überlassungsende zu bezahlen. 

7.3. Wird der Vertrag aus Gründen, die in der Sphäre des Beschäftigers liegen, vorzeitig aufgelöst oder die Arbeitskräfte aus wichtigem Grund im Sinne 
des Punktes 7.1. vom Überlasser zurückberufen, kann der Beschäftiger keine Ansprüche gegen den Überlasser geltend machen. 

 
8. Gewährleistung 

8.1. Der Überlasser leistet dafür Gewähr, dass die zur Verfügung gestellten Arbeitskräfte die vertraglich ausdrücklich vereinbarte Qualifikation aufweisen; 
Eine besondere Qualifikation der Arbeitskräfte ist nur dann geschuldet, wenn eine solche in Vertragsunterlagen ausdrücklich angeführt und vom 
Überlasser schriftlich bestätigt worden ist, ansonsten gilt eine durchschnittliche Qualifikation  als vereinbart. 

8.2. Umgehend nach Beginn der Überlassung ist der Beschäftiger verpflichtet, die überlassenen Arbeitskräfte hinsichtlich fachlicher und persönlicher 
Qualifikation zu überprüfen. Ist die überlassene Arbeitskraft zur vereinbarten Arbeitsleistung ungeeignet oder liegt in deren Person ein wichtiger 
Grund vor, der einen Dienstgeber im Allgemeinen zur vorzeitigen Beendigung des Dienstverhältnisses aus wichtigem Grund berechtigen würde, kann 
der Beschäftiger die jeweilige Arbeitskraft begründet zurückweisen. Erfolgt seitens des Beschäftigers die Verständigung der Zurückweisung mit einer 
Begründung schriftlich innerhalb der ersten 4 Stunden des ersten Überlassungstages, so entfällt die Entgeltpflicht des Beschäftigers. Die Flach & 
Barfigo Personalleasing GmbH wird sich bemühen, in angemessener Zeit eine Ersatzarbeitskraft zu stellen.  

 
9. Haftung 

9.1. Die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH wählt ihre Dienstnehmer (überlassene Arbeitskräfte) bezüglich ihrer generellen Eignung zur Erfüllung der 
Anforderungen des Auftraggebers mit kaufmännischer Sorgfalt aus. Mangels anderer Vereinbarung hat die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH nur 
für die durchschnittliche berufliche und fachliche Eignung des Dienstnehmers einzustehen. 

9.2. Vor der Inbetriebnahme von Fahrzeugen oder Geräten, für die eine Bewilligung oder Berechtigung erforderlich ist, hat der Beschäftiger das 
Vorhandensein der entsprechenden Berechtigungen bei den überlassenen Arbeitskräften zu überprüfen. Unterlässt der Beschäftiger diese 
Überprüfung, sind Ansprüche gegen den Überlasser ausgeschlossen. 

9.3. Die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH haftet nur für den unmittelbar durch Auswahlverschulden entstandenen Personen- und Sachschaden und 
nur insoweit, als eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Sorgfaltsverletzung in der Auswahl durch die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH vorliegt 
und die mangelnde Eignung einer überlassenen Arbeitskraft nicht ohnehin für den Beschäftiger erkennbar ist. 

 9.4. Keinesfalls haftet die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH soweit die überlassene Arbeitskraft mit Geldangelegenheiten, wie z.B. Kassenführung, 
Verwahrung und Verwaltung von Geld, Wertpapieren und anderen Wertsachen, betraut werden. Die Haftung der Flach & Barfigo Personalleasing 
GmbH für überlassene Fahrer von Motorfahrzeugen, von Baumaschinenführern und dergleichen ist ebenso ausgeschlossen wie die Haftung für 
Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, Nichterscheinen am Arbeitsplatz, Krankheit oder Unfall der überlassenen Arbeitskraft entstehen. Es obliegt 
dem Beschäftiger allein, sich gegen Risiken wie Folge- und Vermögensschäden, von überlassenen Arbeitskräften verursachte Schäden, 
Produktionsausfälle und Pönalverpflichtungen, die der Beschäftiger zu tragen hat, zu schützen.  

9.5. Die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH hat eine Betriebshaftpflichtversicherung für die in Punkt 9 beschriebene Haftung mit einer Deckungssumme 
von pauschal € 1.500.000,-- für Personen- und Sachschäden je Versicherungsfall abgeschlossen. Die Gesamtleistung des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle von der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH eines Versicherungsjahres, und damit die Maximalhaftung von der Flach & Barfigo 
GmbH für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres, beträgt das Dreifache dieser Deckungssumme. Die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH 
wird dem Beschäftiger den Bestand dieser Versicherung auf Verlangen nachweisen.   

 
10. Datenschutz 

 Der Beschäftiger und die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH verpflichten sich wechselseitig, die ihnen während der Zusammenarbeit bekannt 
werdenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zeitlich unbefristet vertraulich zu behandeln. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen 
Mitarbeitern nur insoweit offenbart werden, als dies zur Erfüllung der Leistungen der jeweiligen Vertragspartei aus diesem Vertragsverhältnis 
erforderlich ist. Soweit der Beschäftiger der überlassenen Arbeitskraft Geschäftsgeheimnisse anvertraut oder zugänglich macht, übernimmt die Flach 
& Barfigo Personalleasing GmbH hierfür keine Haftung. 

11. Allgemeines 

11.1. Für Streitigkeiten aus sämtlichen Vertragsbeziehungen zwischen  der Flach & Barfigo Personalleasing GmbH und dem Beschäftiger wird die 
ausschließliche Zuständigkeit des für Wien Innere Stadt sachlich zuständigen Gerichts vereinbart, wobei die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH 
auch das sachlich zuständige Gericht, in dessen Sprengel der Beschäftiger seinen Sitz oder eine Niederlassung hat, anrufen kann.  

11.2. Erfüllungsort für die Arbeitskräfteüberlassung und Zahlung des Beschäftigers ist der Sitz des Überlassers. 
11.3. Beschäftiger und die Flach & Barfigo Personalleasing GmbH vereinbaren die Anwendung Österreichischen Rechts unter Ausschluss von dessen 

Kollisions- und Verweisungsnormen. 
11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB, einer Rahmen- oder Einzelvereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird dadurch 

die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstatt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung vereinbaren die Vertragsteile 
die Geltung einer wirksamen Bestimmung, die dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung soweit wie möglich entspricht. 

11.5. Änderungen der Firma, der Anschrift, der Rechtsform oder andere für die Überlassung relevante Informationen hat der Beschäftiger dem Überlasser 
umgehend schriftlich bekannt zu geben. 

 
12. Hinweise zur Sprachregelung 

 Im Sinne einer leichteren Lesbarkeit wurde in diesen AGB auf die Unterscheidung in weibliche und männliche Schreibweise verzichtet und jeweils die 
männliche Form verwendet. Das betreffende Wort bezieht sich jedoch auf beide Geschlechter. So sind beispielsweise mit Arbeitnehmer sowohl 
Arbeitnehmerinnen als auch Arbeitnehmer gemeint.  

 


